
1.1 Betriebspraktikum (§ 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPO I) 
Die Studierenden für alle Lehrämter haben ein Betriebspraktikum i. d. R. in einem 
Produktions-, Weiterverarbeitungs-, Handels- oder Dienstleistungsbetrieb im Umfang von 
8 Wochen abzuleisten; das Praktikum kann bei Studierenden des Lehramts für 
Sonderpädagogik, ansonsten nur in besonderen Fällen, auch in sozialen Einrichtungen 
absolviert werden. Das Praktikum kann auch im Ausland absolviert werden. 

 Das Betriebspraktikum soll einen tieferen Einblick in die Berufswelt und innerbetriebliche 
Abläufe außerhalb der Schule vermitteln. Das Betriebspraktikum entfällt, soweit Praktika 
nach § 58 Abs. 1 Nr. 2, § 84 Abs. 1 Nr. 2 oder § 87 LPO I nachzuweisen sind. Das 
Praktikum gemäß § 40 Abs. 1 Nr. 2 LPO I wird in vollem Umfang auf die Dauer des 
Betriebspraktikums angerechnet. 

 Bei Studierenden des Lehramts für Sonderpädagogik kann auch eine Tätigkeit, die im 
Rahmen des Wehrersatzdienstes in einer Einrichtung für Behinderte oder in einer 
allgemeinen Einrichtung des Sozialbereichs abgeleistet wurde, als Nachweis des 
Betriebspraktikums gesehen werden. Ansonsten werden Zeiten des Grundwehrdienstes oder 
des Wehrersatzdienstes nicht auf das Betriebspraktikum angerechnet. 

Die Akademien der Bildenden Künste verlangen von Studierenden des Doppelfachs Kunst i. 
d. R. den Nachweis über ein mindestens neunmonatiges Praktikum in einer kunst- oder 
gestaltungsnahen Einrichtung. Die Ziele dieses Praktikums sind mit denen des 
Betriebspraktikums für das Lehramt an Gymnasien vereinbar. Bei der Meldung zur Ersten 
Staatsprüfung muss somit der Nachweis über das Betriebspraktikum nicht eigens vorlegt 
werden. Das Betriebspraktikum gilt aufgrund diese Praktikums als abgeleistet. 

 Mit den Zielen des Betriebspraktikums nicht vereinbar sind insbesondere Tätigkeiten, die 
sich auf Arbeiten wie „Kassieren, Lagerarbeiten, Lieferfahrten, Bedienen im 
Gaststättengewerbe“ beziehen. Tätigkeiten in Bildungs- oder Erziehungseinrichtungen (z. B. 
Universitäten oder Kindergärten) können mit Ausnahme des Lehramts für Sonderpädagogik 
nur anerkannt werden, wenn sie im Bereich der Verwaltung abgeleistet wurden. 

 Aus Gründen der Zeitnähe zur Aufnahme des Studiums werden (mit Ausnahme von 
abgeschlossenen Berufsausbildungen) nur solche Tätigkeiten anerkannt, die nach dem 
Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung abgeleistet wurden. 

Es wird dringend empfohlen, sich rechtzeitig vor der Meldung zur Ersten Staatsprüfung an 
das zuständige Praktikumsamt zu wenden, falls Zweifel bestehen, ob eine in einem Betrieb 
absolvierte Tätigkeit den Anforderungen des Betriebspraktikums nach § 34 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 LPO I genügt.  

2.1 Betriebspraktikum 

Die oder der Studierende wendet sich nach Maßgabe der Nr. 1.1 selbstständig an einen 
Betrieb oder eine der in Nr. 1.1 genannten Einrichtungen. Für die dort im Rahmen des 
Praktikums durchgeführten Tätigkeiten gelten die jeweiligen Sicherheitsvorschriften und 
ggf. Verschwiegenheitsverpflichtungen. 

Das Praktikum kann in einzelne Abschnitte von jeweils mindestens zwei Wochen Umfang 
aufgeteilt werden und ganz oder teilweise auch vor Aufnahme des Studiums abgeleistet 
werden. Jeder Betrieb, in dem das Praktikum absolviert wird, stellt eine Bescheinigung 
gemäß Anlage 1 aus, auf der neben Angaben zur Dauer der Tätigkeiten auch ein 
stichpunktartiger Überblick über die Inhalte des Praktikums enthalten ist. 

 Der Nachweis über die ordnungsgemäße Ableistung des Betriebspraktikums ist eine der 
Zulassungsvoraussetzungen für die Erste Staatsprüfung.  



Anlage 1 
 

Bescheinigung 
über das Betriebspraktikum 

(gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LPO I) 
 
 
 
Frau/Herr ............................................................................................................................................................................, 

(Vorname, Familienname) 
 
 
geb. am................................................................................. ,  
 
hat 
 
 
 
vom .............................. 20 …..   bis    .................................. 20 …..    
 
bei 
 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 

(Bezeichnung des Betriebs) 
 
 
 
 
das Betriebspraktikum gemäß der Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 
22. September 2008 über die Organisation des Betriebspraktikums und des Orientierungspraktikums für die Lehrämter an 
öffentlichen Schulen im Rahmen der Lehramtsprüfungsordnung I (KWMBl S. 346) erfolgreich abgeleistet. 
 
Stichwortartige Beschreibung der Tätigkeit: 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
..........................................................................       .................................................................................................. 

  (Ort, Datum)                                                                (Unterschrift der/des Verantwortlichen und Firmenstempel) 
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